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Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von Fachübungsleiter/innen, Trainer/innen und Vereinsmanager/innen im Karate
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1.
Allgemeines
1.1
Einleitung

Neben der Verbreitung von Karate-Do als lebensbegleitende Sportart mit seinen ethisch-moralischen Werten erachtet der Deutsche Karate-Verband (DKV) es als eine grundle​gende Aufgabe, seinen Mitgliedsvereinen einen qualifizierten Übungs- und Trainingsbe​trieb durch die Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen zu ermöglichen. Mit diesen Richtlinien sichert der DKV die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten von Fach​übungsleiter/innen, Trainer/innen und Vereinsmanager/innen in Anlehnung an die "Rahmenrichtlinien für die Ausbildung im Bereich des Deutschen Sportbundes". 

Der Deutsche Sportbund (DSB) hat 1998 seine Rahmenricht​linien aktualisiert und damit den Entwicklungen im Bereich des sportartübergreifenden und sportartspezi​fischen Breitensports sowie der flexibleren Gestaltung der Ausbildung im Sportmanagement Rechnung getragen.

Mit den vorliegenden "Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von Fachübungslei​ter/innen, Trainer/innen und Vereinsmanager/innen im Karate" paßt der DKV sein Ausbildungssystem den neuen DSB-Rahmenrichtlinien von 1998 an und verbessert somit die Voraussetzungen für eine moderne und umfassende Qualifikation von Mit​arbeiter/innen im Übungs-, Trainings- und Vereinsbetrieb der DKV-Mitgliedsvereine. 

Durch neue Ausbildungsangebote auf der zweiten Lizenzstufe der breitensportlichen Fachübungsleiter-Ausbildung werden philosophische Aspekte des Karate-Do als Kampfkunst vertieft, die Zielgruppe der Mädchen und Frauen mit dem Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung angesprochen sowie die Bedeutung des Karate bei der Gesundheitsförderung vermittelt. Zur leistungssportlichen Spezialisierung sind die Trainerausbildungen der zweiten und dritten Lizenzstufe um die Möglichkeit erweitert worden, eine Trainer/in-B- bzw. Trainer/in-A-Lizenz sowohl disziplinübergreifend als auch innerhalb einer der beiden Wettkampfdisziplinen Kata und Kumite zu erwerben. Erstmals können Dojo-Leiter/innen und Vorstandsmitglieder im Rahmen der Vereinsmanagement-Lizenz karatebezogen qualifiziert werden.

1.2
Zielsetzung
Die "Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von Fachübungsleiter/innen und Trai​ner/innen im Ka​rate" bieten eine inhaltlich und formal stimmige Struktur der Ausbildungs​gänge Fachübungsleiter/in und Trainer/in (Karate). Im einzelnen soll gewährleistet wer​den:

· Gestaltung der DKV-Richtlinien auf der Grundlage der DSB-Rahmenrichtlinien unter Einbeziehung karatespezifischer Erfordernisse und Bedingungen.

· Schaffung verbindlicher und einheitlicher Regelungen für alle Karate-Landesfachver​bände.

· Berücksichtigung von spezifischen Vorgaben der Landesministerien und Landessport​bünde.

· Gleichwertigkeit und Anerkennungsfähigkeit der Ausbildungsgänge und -stufen unter​einander.

· Flexibilität in zeitlicher und organisatorischer Gestaltung der Ausbildungen.

· Horizontale Übereinstimmung und vertikale Abstimmung der Ausbildungsinhalte zu- bzw. aufein​ander.

1.3
Ausbildungsstruktur

Im Bereich des Deutschen Karate-Verbandes e.V. können folgende Ausbildungsgänge angeboten werden:

1. Lizenzstufe:

· Fachübungsleiter/in-C Karate (Breitensport), 120 UE

· Trainer/in-C Karate (Wettkampfsport), 120 UE

· Vereinsmanager/in-C Karate, 120 UE

2. Lizenzstufe:

· Fachübungsleiter/in-B (Breitensport), 60 UE 

· Profil: Karate-Lehrer/in

· Profil: Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen

· Profil: Karate-Gesundheitstraining

· Trainer/in-B Karate (Leistungssport), 60 UE

Optional:

· Disziplin: Kata

· Disziplin: Kumite

3. Lizenzstufe:

· Trainer/in-A Karate (Leistungssport), 90 UE

Optional:

· Disziplin: Kata

· Disziplin: Kumite

4. Lizenzstufe:

· Diplom-Trainer/in Karate (Spitzensport), Studium
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Abb.1: Struktur der Lizenzausbildung im Deutschen Karate-Verband e.V.

1.4
Trägerschaft

· Träger der Ausbildungen für Fachübungsleiter/innen-C/-B Karate und Trainer/innen-C/-B/-A Karate sowie für Vereinsmanager/innen-C Karate ist der Deutsche Karate-Verband e.V.

· Die Durchführung der Ausbildungen auf der ersten (Fachübungsleiter/in-C, Trainer/in-C, Vereinsmanager/in-C) und zweiten Lizenzstufe (Fachübungsleiter/in-B, Trainer/in-B) kann an die Landeskarateverbände des DKV delegiert werden. 

· Die Ausbildung zur Trainer/innen-A-Lizenz (dritte Lizenzstufe) obliegt dem DKV.

· Trägerin der Diplom-Trainer/innen-Ausbildung ist die Trainerakademie Köln des DSB.

1.5
Organisationsformen und Durchführung

Über die Organisationsform entscheiden die jeweils durchführenden Verbände. Die Maß​nahmen können als Wochenblock-, Wochenend- und/oder Tageslehrgänge durchgeführt werden. Die Anga​ben in UE bezeichnen Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.

Die Ausbildungsgänge Fachübungsleiter/in-C (FÜL-C) und Trainer/in-C (T-C) sind strukturell gleichwertige Ausbildungen der ersten Lizenzstufe. Da beide Ausbildungen teilweise identische Lehrinhalte haben, bieten sich folgende möglichen Lehrgangskonzeptionen an:

a. Getrennte Ausbildungen FÜL-C-Lizenz und/oder T-C-Lizenz mit jeweils 120 UE (davon gegebenenfalls gemeinsamer sportartübergreifender Grundlehrgang mi 30 bis 40 UE);

b. Gemeinsame Fachausbildung FÜL-C/T-C mit 90 UE (davon gegebenenfalls sportartübergreifender Grundlehrgang mit 30 bis 40 UE), danach wahlweise FÜL-C-Fachteil (30 UE) und/oder T-C-Fachteil (30 UE);

c. Ausbildung zur FÜL-C-Lizenz (120 UE), danach Zusatzlehrgang T-C-Lizenz (30 UE).

Die Lizenzausbildung Trainer/in-B (T-B) kann in folgenden Formen angeboten werden:

a. Lizenzausbildung T-B (60 UE) ohne Profildisziplin;

b. Getrennte Lizenzausbildungen T-B in den Disziplinen Kata (60 UE) und/oder Kumite (60 UE);

c. T-B-Fachausbildung (40 UE), danach wahlweise Disziplinfachteil Kata (20 UE) und/oder Kumite (20 UE).

Die Lizenzausbildung Trainer/in-A (T-A) kann in folgenden Formen angeboten werden:

a. Lizenzausbildung T-A (90 UE) ohne Profildisziplin;

b. Getrennte Lizenzausbildungen T-A in den Disziplinen Kata (90 UE) und/oder Kumite (90 UE);

c. T-A-Fachausbildung (50 UE), danach wahlweise Disziplinfachteil Kata (40 UE) und/oder Kumite (40 UE).

Das Studium an der Trainerakademie Köln des DSB wird als Direktstudium, Kombinati​onsstudium und Weiterbildung angeboten.

1.6
Methodisch-didaktische Aspekte

Bei der Gestaltung der Lehrgänge sind folgende methodisch-didaktischen Aspekte zu berücksichtigen:

· Theoretische Inhalte sollen nicht isoliert wissenschaftliche Erkenntnisse enthalten, sondern direkten Bezug zur Praxis haben, ggf. in praktische Übungen integriert werden. „Praxis“ bedeutet dabei nicht unmittelbar die eigene Bewegungsdemonstrationsfähigkeit des/der Lehrenden, sondern Handlungsmodelle zur Planung und Vermittlung von Bewegungsangeboten sowie das Verhalten in Leitungs- und Betreuungsfunktionen.

· Die inhaltliche Ausrichtung der Lehrgänge soll sich an den Erfahrungen und sportbezogenen Situationen der Teilnehmenden orientieren. Wünsche und Interessen bei der Planung und Gestaltung von Inhalten sind zu berücksichtigen, soweit konzeptionelle Vorgaben dies zulassen.

· Bei der Auswahl der Lehrmethoden sind Grundsätze der Erwachsenenbildung zu berücksichtigen. Informationsdarbietung und –verarbeitung sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und durch Medien und Materialien unterstützt werden.

Weiter Hinweise geben die DSB-Rahmenrichtlinien, Abschnitt III.4 (Frankfurt 1999).

2.
Ausbildungsgänge
2.1
Fachübungsleiter/in-C

2.1.1
Aufgaben des/der Fachübungsleiter/in-C

Die Tätigkeit des/der Fachübungsleiter/in-C (Karate) umfaßt die Anregung zur Betätigung im Karate als Breitensport sowie die Planung, Vorbereitung und Durchführung des breiten​sportlichen Karate-Übungsbetriebes in den Vereinen des Deutschen Karate-Verbandes.

2.1.2
Ziele der Ausbildung

· Vielfältige Inhalte des Karate-Do als Breitensport kennenlernen, analysieren und be​gründen;

· Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Gestaltung von Breitensportangebo​ten erwerben;

· Karate-Übungsangebote nach den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen planen und anbieten;

· organisatorische Rahmenbedingungen des Breitensports kennenlernen und in Übungs​angebote um​setzen.

2.1.3
Inhalte der Ausbildung

Die nachfolgenden Themenabschnitte I. bis III. sind dem in den DSB-Rahmenrichtlinien (RRL) ausgewiesenen personen- und vereinsbezogenen Inhaltsbereich (1.3.2 RRL) zuzuordnen.

I.
Organisation / Recht:
13 UE
1.1
Struktur der Lizenzausbildung im DSB / DKV (2 UE) *

1.2
Struktur und Aufgaben der Sportorganisationen (2 UE) *

1.3
Sport und Umwelt (2 UE) *

1.4
Rechtsfragen I: Vereinsrecht, Aufsichts-/Haftpflicht (3 UE) *

1.5
Rechtsfragen II: Notwehrrecht (2 UE)

1.6
Planung von Karateveranstaltungen (2 UE)

II.
Sportbiologie: 
18 UE
2.1
Anatomische Grundlagen (3 UE) *

2.2
Physiologische Grundlagen (3 UE) *

2.3
Anpassungsvorgänge des Organismus (2 UE) *

2.4
Sportverletzungen und Sportschäden (3 UE) *

2.5
Körperliche Entwicklung, Belastungs- u. Leistungsfähigkeit (2 UE) *

2.6
Aufwärmtraining (2 UE)*

2.7
Funktionelle Dehnung und Kräftigung (3 UE) *

III.
Sportpädagogik / Sportpsychologie:
28 UE

3.1
Ethische Ansprüche im Karate (2 UE) *

3.2
Gruppenpädagogik und Führungsstile (4 UE) *

3.2
Allgemeine und karatespezifische Vermittlungsmethodik (8 UE) *

3.3
Lehren und Lernen im Karate (8 UE) *

3.4
Entwicklungspsychologische Grundlagen (6 UE) *

Die nachfolgenden Themenabschnitte IV. bis VI. sind – mit Ausnahme der Themen 6.6 und 6.7 -dem in den DSB-Rahmenrichtlinien ausgewiesenen bewegungs- und sportartbezogenen Inhaltsbereich (1.3.3 RRL) zuzuordnen.

IV.
Allgemeine Trainingslehre: 
14 UE

4.1
Trainingsprinzipien (4 UE) *

4.2
Konditionelle und koordinative Fähigkeiten 


am Beispiel ausgewählter Praxisinhalte (10 UE) *

V.
Spezifika des Karate-Do: 
17 UE

5.1
Geschichte und Philosophie des Karate (3 UE)

5.2
Kriterien des Karate (4 UE)

5.3
Spektrum der Karate-Grundtechniken (6 UE)

5.4
Spezifika verschiedener Stilrichtungen (4 UE)

VI.
Breitensport im Karate: 
30 UE

6.1
Aufbau und Inhalte eines Anfängerkurses (6 UE)

6.2
Kihon im Breitensport (4 UE)

6.3
Kata im Breitensport (6 UE)

6.4
Kumite im Breitensport (6 UE)

6.5
Selbstverteidigung (2 UE)

6.6
Karate mit Kindern (2 UE)

6.7
Karate mit Älteren (2 UE)

6.8
Trainingsplanung im Breitensport (4 UE)

Die vorgenannten Themen 6.6 und 6.7 sind dem in den DSB-Rahmenrichtlinien ausgewiesenen lebensaltersbezogenen Inhaltsbereich (1.3.4 RRL) zuzuordnen.

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden. Der Gesamtumfang der Fachübungs​leiter/innen-C-Ausbildung soll 150 UE (einschließlich Li​zenzprüfung) nicht überschreiten.

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Themen entsprechen dem in den DSB-Rahmenrichtlinien ausgewiesenen sportartübergreifenden Basiswissen (1.3.1 RRL) und können auch ganz oder teilweise im Rahmen überfachlicher Lehrgangsteile durch die Landessportbünde angeboten werden. Grundsätzlich  wird eine größtmögliche Verknüpfung der Theorie- und Praxis-inhalte an​gestrebt.

2.1.4
Ausbildungsordnung
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachübungsleiter/innen-C-Lizenzausbildung sind

· Vollendung des 16. Lebensjahres,

· mindestens der 4. Kyu-Grad,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 120 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenz​prüfung. Überfachliche Inhalte können nach Absprache mit bzw. von den jeweiligen Lan​dessportbünden ange​boten werden.

Ausgewählte Inhaltsteile der Fachübungsleiter/innen-C-Ausbildung können im Umfang von 20 bis 40 UE als Sportassistent/innen-Lehrgang durchgeführt und zur Lizenzausbildung innerhalb von zwei Jahren anerkannt werden.

2.1.5
Prüfung 
Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· schriftlichen Vorbereitung eines Unterrichtsentwurfes,

· praktischen Durchführung einer Lehrprobe.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von brei​tensportlichen Karate-Übungsangeboten. Die schriftliche Klausur soll insge​samt zwei Zeitstunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen fordern. Der schriftliche Unterrichtsentwurf ist für eine Übungseinheit von 60 bis 90 Minuten Dauer zu planen. Hieraus wählt die Prüfungskom​mission einen Ausschnitt von 20 bis 30 Minuten Dauer für die praktische Lehrprobe aus. Die einzel​nen Prüfungsteile sollten jeweils im Anschluß an die entsprechenden Ausbildungsblöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens der/die zuständige Landeslehrwart/in an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.1.6
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Fachübungsleiter/innen-C-Lizenz des DKV durch den Landeskaratever​band müs​sen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren er​füllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· Vollendung des 18. Lebensjahres,

· Nachweis eines Erste-Hilfe-Lehrganges,

· mindestens der 3. Kyu-Grad.

Die Fachübungsleiter/innen-C-Lizenz ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verban​des stilart​übergreifend vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstellung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlänge​rung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.2
Fachübungsleiter/in-B
Die Lizenzausbildung zum/zur Fachübungsleiter/in-B des Deutschen Karate-Verbandes dient der Vertiefung und Differenzierung komplexer Handlungs- und Vermittlungsfelder im breitensportorientierten Karate-Do. Hierzu können die folgenden, voneinander unabhängigen Profile angeboten werden:

2.2.1 
Karate-Lehrer/in

2.2.2
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen

2.2.3
Karate-Gesundheitstraining

2.2.1
Fachübungsleiter/in-B (Karate-Lehrer/in)
2.2.1.1
Aufgaben des/der Fachübungsleiter/in-B (Karate-Lehrer/in)

Die Tätigkeit des/der Fachübungsleiter/in-B (Karate-Lehrer/in) umfaßt die Vermittlung von Karate als Kampfkunst unter Berücksichtigung vertiefter geschichtlicher, philosophischer und pädagogischer Aspekte des Karate und anderer Kampfkünste.

2.2.1.2
Ziele der Ausbildung

· Mit vertieftem philosophisch-geschichtlichen Hintergundwissen Karate-Übungsangebote gestalten und begründen;

· Inhalte des Karate-Do als Kampfkunst auf höherem Fertigkeitsniveau vermitteln;

· Zielgruppengerechte Gestaltung von Karate-Breitensportinhalten für Kinder, Jugendliche, Mädchen/Frauen und Ältere;

· Grundprinzipien anderer Kampfkünste kennenlernen, analysieren und be​gründen.

2.2.1.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Biologische Aspekte:
8 UE
1.1 Bewegungsapparat und Vitalpunkte (4 UE)

1.2 Energielinien, Massage und Shiatsu (2 UE)

1.3 Physiologie, Atmung und Atemtechniken (2 UE)

II.
Pädagogisch-psychologische und philosophische Aspekte: 
20 UE
2.1 Geschichte des Karate (4 UE)

2.2 Religiös-philosophische Aspekte im Karate (5 UE)

2.3 Philosophie des Kämpfens (5 UE)

2.4 Pädagogik des Wettkampfes (2 UE)

2.5 Karate und Gesellschaft (4 UE)

III.
Bewegungslernen und Entspannung:
4 UE

3.1 Entspannung durch Bewegung: Tai-Chi, Kata (1 UE)

3.2 Zazen, Autogenes Training, Muskelentspannung (2 UE)

3.3 Atembetontes Stretching (1 UE)

IV.
Sportpraktische Übungsinhalte: 
20 UE

4.1 Kata in Anwendung (8 UE)

4.2 Selbstverteidigung (6 UE)

4.3 Andere Kampfkünste (6 UE)

V.
Zielgruppenorientierung: 
8 UE

5.1
Karate mit Kindern (3 UE)

5.2
Karate mit Älteren (3 UE)

5.3
Karate mit Frauen und Mädchen (2 UE)

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden. Der Gesamtumfang der Fachübungs​leiter/innen-B-Ausbildung (Karate-Lehrer/in) soll 80 UE (einschließlich Li​zenzprüfung) nicht überschreiten.

2.2.1.4
Ausbildungsordnung
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachübungsleiter/innen-B-Lizenzausbildung (Karate-Lehrer/in) sind

· Besitz einer gültigen Fachübungsleiter/innen-C- oder Trainer/innen-C-Lizenz,

· Nachweis einer mindestens zweijährigen Übungsleiter/innen-Tätigkeit im Verein,

· Vollendung des 30. Lebensjahres,

· mindestens der 2. Dan-Grad,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 60 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenz​prüfung. 

2.2.1.5
Prüfung 
Die Lizenzprüfung besteht aus dem 

· mündlichen Prüfungsgespräch.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von Karate-Seminaren mit philosophischen Aspekten, budosportlichem Hintergrundwissen und Karatepraxis.
Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende DKV bzw. Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens der/die Leiter/in des Ausbildungsteams an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Wird die Prüfung nicht bestanden, kann sie bis zu zweimal wiederholt werden. Wird die Prüfung versäumt, gilt sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Das Prüfungsergebnis ist dem/der Kandidat/in mitzuteilen.

2.2.1.6
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (Karate-Lehrer/in) des DKV durch den DKV bzw. den Landeskaratever​band müs​sen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren er​füllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· mindestens der 2. Dan-Grad.

Die Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (Karate-Lehrer/in) ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verban​des stilart​übergreifend vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstellung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlänge​rung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.2.2
Fachübungsleiter/in-B (Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen)

2.2.2.1
Aufgaben des/der Fachübungsleiter/in-B (SB/SV)

Die Tätigkeit des/der Fachübungsleiter/in-B (SB/SV) umfaßt die Vermittlung von Verhaltensweisen, Strategien und Handlungskonzepten in (bzw. zur Vermeidung von) Selbstverteidigungssituationen.

2.2.2.2
Ziele der Ausbildung

· Sensibilisierung für die Problematik der Gewalt gegen Mädchen und Frauen;

· Befähigung zur Vermittlung von Selbstbehauptung und Selbstverteidigung;

· Kenntnisse über Hilfs- und Beratungsstellen;

· Befähigung zur Planung und Durchführung von Vereinsangeboten zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

2.2.2.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Organisatorische Aspekte:
2 UE
1.1
Konzeption „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ...“ (2 UE)

II.
Methodisch-didaktische / pädagogisch-psychologische Aspekte: 
12 UE
2.1 Kennenlernen und Vertrautwerden (2 UE)

2.2 Gewalt gegen Frauen und Mädchen (6 UE)

2.3 Methodische Fragen bei der Vermittlung (4 UE)

III.
Bewegungslernen:
15 UE

3.1 Selbstverteidigung lernen und lehren (2 UE)

3.2 Selbsterfahrung im Rollenspiel (6 UE)

3.3 Selbstbehauptungsübungen für den Unterricht (3 UE)

3.4 Gestaltung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten (4 UE)

IV.
Sportpraktische Übungsinhalte: 
27 UE

4.1 Angriffspunkte und Wirkung von Selbstverteidigungstechniken (2 UE)

4.2 Praxis der Selbstverteidigung (25 UE)

V.
Zielgruppenorientierung: 
4 UE

5.1 Karate – eine Selbstverteidigungskunst für Frauen (2 UE)

5.2 Spezielle Angebote für Mädchen und Frauen (2 UE)

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Der Gesamtumfang der Fachübungs​leiter/innen-B-Ausbildung soll 80 UE (einschließlich Li​zenzprüfung) nicht überschreiten.

2.2.2.4
Ausbildungsordnung
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachübungsleiter/innen-B-Lizenzausbildung (SB/SV) sind

· Besitz einer gültigen Übungsleiter/innen-C-, Fachübungsleiter/innen-C- oder Trainer/innen-C-Lizenz,

· Bei Nachweis der ÜL-C-Lizenz: mindestens der 6. Kyu-Grad,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 60 Unterrichtsstunden. 

2.2.2.5
Prüfung 
Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· Hausarbeit,

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· praktischen Durchführung einer Lehrprobe.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von Karate-Vereinsangeboten zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen und Mädchen. Die schriftliche Klausur soll insge​samt zwei Zeitstunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen fordern. Die Lehrprobe ist für eine Übungseinheit von 60 bis 90 Minuten Dauer zu planen. Hieraus wählt die Prüfungskom​mission einen Ausschnitt von 20 bis 30 Minuten Dauer für die praktische Lehrprobe aus. Die einzel​nen Prüfungsteile sollten jeweils im Anschluß an die entsprechenden Ausbildungsblöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens ein Mitglied des Ausbildungsteams an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.2.2.6
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (SB/SV) des DKV durch den DKV bzw. den Landeskaratever​band müs​sen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren er​füllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· mindestens der 3. Kyu-Grad.

Die Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen) ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verban​des stilart​übergreifend vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstellung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlänge​rung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.2.3
Fachübungsleiter/in-B (Karate-Gesundheitstraining)
2.2.3.1
Aufgaben des/der Fachübungsleiter/in-B (Karate-Gesundheitstraining)

Die Tätigkeit des/der Fachübungsleiter/in-B (Karate-Gesundheitstraining) umfaßt die Gestaltung des breitensportlichen Karate-Übungsbetriebes mit Gruppen unterschiedlicher Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter Aspekte.

2.2.3.2
Ziele der Ausbildung

· Inhalte des Karate-Do unter funktionell-anatomischen, leistungsphysiologischen und biomechanischen Aspekten analysieren und be​gründen;

· Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Gestaltung von gesundheitsorientierten Karate-Breitensportangebo​ten vertiefen;

· Besondere Karate-Gesundheitssportangebote nach den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen planen und anbieten.

2.2.3.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Biologische Aspekte:
33 UE
1.1 Funktionelle Anatomie (5 UE)

1.2 Leistungsphysiologie (4 UE)

1.3 Aufwärmen und Dehnen (4 UE)

1.4 Grundlagen und Praxis der Biomechanik (4 UE)

1.5 Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Herz-Kreislaufsystems (4 UE)

1.6 Verletzungen im Sport / Karate (4 UE)

1.7 Sport als Prävention (4 UE)

1.8 Gesundheitsrelevante Rahmenbedingungen (4 UE)

II.
Methodisch-didaktische / pädagogisch-psychologische Aspekte: 
6 UE
2.1 Motivation zu breiten- und gesundheitssportlicher Aktivität (2 UE)

2.2 Trainingsmethoden bei Verletzungen (4 UE)

III.
Bewegungslernen und Entspannung:
6 UE

3.1 Formen der Selbstmassage (2 UE)

3.2 Shiatsu (4 UE)

IV.
Sportpraktische Übungsinhalte: 
9 UE

4.1 Training konditioneller Eigenschaften (3 UE)

4.2 Training koordinativer Eigenschaften (3 UE)

4.3 Praktisches Karate und Prävention (3 UE)

V.
Zielgruppenorientierung: 
6 UE

5.1 Karate mit Älteren (3 UE)

5.2 Karate mit Kindern (3 UE)

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden. Der Gesamtumfang der Fachübungs​leiter/innen-B-Ausbildung (Karate-Gesundheitstraining) soll 80 UE (einschließlich Li​zenzprüfung) nicht überschreiten.

2.2.3.4
Ausbildungsordnung
Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachübungsleiter/innen-B-Lizenzausbildung (Karate- Gesundheitstraining) sind

· Besitz einer gültigen Fachübungsleiter/innen-C- oder Trainer/innen-C-Lizenz,

· mindestens der 1. Kyu-Grad,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 60 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenz​prüfung. 

2.2.3.5
Prüfung 
Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· praktischen Durchführung einer Lehrprobe.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von gesundheitssportorientierten Karate-Übungsangeboten. Die schriftliche Klausur soll insge​samt zwei Zeitstunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen fordern. Die Lehrprobe ist für eine Übungseinheit von 60 bis 90 Minuten Dauer zu planen. Hieraus wählt die Prüfungskom​mission einen Ausschnitt von 20 bis 30 Minuten Dauer für die praktische Lehrprobe aus. Die einzel​nen Prüfungsteile sollten jeweils im Anschluß an die entsprechenden Ausbildungsblöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens der/die zuständige Landeslehrwart/in an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.2.3.6
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (Karate-Gesundheitstraining) des DKV durch den DKV bzw. den Landeskaratever​band müs​sen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren er​füllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· mindestens der 1. Dan-Grad.

Die Fachübungsleiter/innen-B-Lizenz (Karate-Gesundheitstraining) ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verban​des stilart​übergreifend vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstellung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlänge​rung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.3
Trainer/in-C

2.3.1
Aufgaben des/der Trainer/in-C

Die Tätigkeit des/der Trainer/in-C (Karate) umfaßt die Hinführung zur leistungs- und wett​kampfori​entierten Betätigung in den Disziplinen Kata und Kumite sowie die Planung, Vor​bereitung und Durchführung des wettkampforientierten Karate-Grundlagentrainings in den Vereinen des Deutschen Karate-Verbandes.

2.3.2
Ziele der Ausbildung

· Inhalte des Leistungssports kennen, analysieren und begründen;

· Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Umsetzung von wettkampforientier​tem Karate-Training erwerben;

· vielseitige, allgemeine und karatespezifische Grundausbildung vermitteln;

· leistungsorientiertes Karate-Training und Wettkämpfe zielgruppengerecht planen und durchführen.

2.3.3
Inhalte der Ausbildung

Die nachfolgenden Themenabschnitte I. bis III. sind dem in den DSB-Rahmenrichtlinien (RRL) ausgewiesenen personen- und vereinsbezogenen Inhaltsbereich (1.3.2 RRL) zuzuordnen.

I.
Sportpolitik / Organisation: 
13 UE
1.1
Struktur der Lizenzausbildung im DSB / DKV (2 UE) *

1.2
Struktur und Aufgaben der Sportorganisationen (2 UE) *

1.3
Sport und Umwelt (2 UE) *

1.4
Rechtsfragen I: Vereinsrecht, Aufsichts-/Haftpflicht (3 UE) *

1.5
Rechtsfragen II: Notwehrrecht (2 UE)

1.6
Planung von Karateveranstaltungen (2 UE)

II.
Sportbiologie: 
18 UE
2.1
Anatomische Grundlagen (3 UE) *

2.2
Physiologische Grundlagen (3 UE) *

2.3
Anpassungsvorgänge des Organismus (2 UE) *

2.4
Sportverletzungen und Sportschäden (3 UE) *

2.5
Körperliche Entwicklung, Belastungs- u. Leistungsfähigkeit (2 UE) *

2.6
Aufwärmtraining (2 UE) *

2.7
Funktionelle Dehnung und Kräftigung (3 UE) *

III.
Sportpädagogik / Sportpsychologie:
28 UE

3.1 Ethische Ansprüche im Karate (2 UE) *

3.2 Gruppenpädagogik und Führungsstile (4 UE) *

3.3 Allgemeine und karatespezifische Vermittlungsmethodik (8 UE) *

3.4 Lehren und Lernen im Karate (8 UE) *

3.5 Entwicklungspsychologische Grundlagen (6 UE) *

Die nachfolgenden Themenabschnitte IV. bis VI. sind – mit Ausnahme des Themas 6.4 -dem in den DSB-Rahmenrichtlinien ausgewiesenen bewegungs- und sportartbezogenen Inhaltsbereich (1.3.3 RRL) zuzuordnen.

IV.
Allgemeine Trainingslehre: 
14 UE

4.1 Trainingsprinzipien (4 UE) *

4.2 Konditionelle und koordinative Fähigkeiten 

am Beispiel ausgewählter Praxisinhalte (10 UE) *

V.
Spezifika des Karate-Do: 
17 UE

5.1
Geschichte und Philosophie des Karate (3 UE)

5.2
Kriterien des Karate (4 UE)

5.3
Spektrum der Karate-Grundtechniken (6 UE)

5.4
Spezifika verschiedener Stilrichtungen (4 UE)

VI.
Wettkampsport im Karate: 
30 UE

6.1
Wettkampfreglement des DKV (6 UE)

6.2
Kata im Grundlagentraining (6 UE)

6.3
Kumite im Grundlagentraining (6 UE)

6.4
Wettkampf-Karate mit Kindern und Jugendlichen (6 UE)

6.5
Trainingsplanung im Leistungssport (6 UE)

Das vorgenannte Thema 6.4 ist dem in den DSB-Rahmenrichtlinien ausgewiesenen lebensaltersbezogenen Inhaltsbereich (1.3.4 RRL) zuzuordnen.

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindesumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden. Der Gesamtumfang der Trai​ner/innen-C-Ausbildung soll 150 UE (einschließlich Lizenzprü​fung) nicht überschreiten.

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Themen können auch ganz oder teilweise im Rahmen überfachlicher Lehrgangsteile durch die Landessportbünde angeboten werden. Grundsätzlich  wird eine größtmögliche Verknüpfung der Theorie- und Praxis-Inhalte an​gestrebt.

2.3.4
Ausbildungsordnung

Voraussetzungen für die Zulassung zur Trainer/innen-C-Lizenzausbildung sind

· Vollendung des 16. Lebensjahres,

· mindestens der 3. Kyu-Grad,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 120 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenz​prüfung. Überfachliche Inhalte können nach Absprache mit bzw. von den jeweiligen Lan​dessportbünden ange​boten werden.

Ausgewählte Inhaltsteile der Trainer/innen-C-Ausbildung können im Umfang von 20 bis 40 UE als Sportassistent/innen-Lehrgang durchgeführt und zur Lizenzausbildung inner​halb von zwei Jahren anerkannt werden.

Inhaber/innen einer gültigen Fachübungsleiter/innen-C/-B-Lizenz können zur Trainer/innen-C-Lizenzprü​fung nach Absolvierung einer 30 UE umfassenden Sonderausbildung zugelas​sen werden.

2.3.5
Prüfung

Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· schriftlichen Vorbereitung eines Unterrichtsentwurfes, 

· praktischen Durchführung einer Lehrprobe.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von wettkampforientierten Karate-Trainingsangeboten. Die schriftliche Klausur soll insgesamt zwei Zeit​stunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen fordern. Der schriftliche Unter​richtsentwurf ist für eine Trainingseinheit von 60 bis 90 Mi​nuten Dauer zu planen. Hieraus wählt die Prüfungskommission einen Ausschnitt von 20 bis 30 Minuten Dauer für die praktische Lehrprobe aus. Die einzelnen Prüfungsteile soll​ten jeweils im Anschluß an die entsprechenden Ausbildungs​blöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens der/die zuständige Landeslehrwart/in an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.3.6
Lizenzierung
Zur Ausstellung der Trainer/innen-C-Lizenz des DKV durch den Landeskarateverband müssen fol​gende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren erfüllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· Vollendung des 18. Lebensjahres,

· Nachweis eines Erste-Hilfe-Lehrganges,

· mindestens der 1. Kyu-Grad.

Die Trainer/innen-C-Lizenz ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verbandes stil​artübergrei​fend vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstel​lung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlängerung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.4
Trainer/in-B

2.4.1
Aufgaben des/der Trainer/in-B

Die Tätigkeit des/der Trainer/in-B (Karate) umfaßt die Planung, Vorbereitung und Durch​führung des systematischen Karate-Leistungstrainings in den Vereinen und Landesver​bänden des Deutschen Ka​rate-Verbandes. Sie schließt Talentsuche, Talentsichtung und Talentauswahl sowie die Weiterfüh​rung der leistungsorientierten Grundausbildung im Wettkampf-Karate ein.

Die Trainer/innen-B-Ausbildung kann in die Disziplinprofile Kata und Kumite differenziert werden und zu den Lizenzabschlüssen

· Trainer/in-B (Karate), Disziplin Kata bzw.

· Triner/in-B (Karate), Disziplin Kumite

führen.

Weitere übergreifende Aspekte zum Spektrum der Traineraufgaben geben die DSB-Rahmenrichtlinien (Anhang 1.2).

2.4.2
Ziele der Ausbildung

· Vertiefte Inhalte des Karate-Leistungssports kennen, analysieren und begründen;

· Besonderheiten des Kinder- und Jugendtrainings beachten;

· Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Umsetzung von leistungssportlichem Karate-Training vertiefen;

· Talentsuche, -sichtung und -auswahl planen und durchführen;

· karatespezifische Grundausbildung vermitteln;

· Rahmentrainingspläne des Deutschen Karate-Verbandes kennen und berücksichtigen

· vertiefte Kenntnisse der Psychologie und Trainingslehre erwerben

· den Ehrenkodex für Trainer/innen kennen und in der Praxis berücksichtigen;

· leistungssportliches Karate-Training und -Wettkämpfe planen, durchführen und auswerten können.

2.4.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Sportpolitik / Organisation:
2 UE
1.1
Leistungssportförderung auf Landesebene (2 UE) *

II.
Sportbiologie:
14 UE
2.1
Sportmedizinische Betreuung (4 UE) *

2.2
Physiotherapeutische Maßnahmen (4 UE) *

2.3
Wettkampfgerechte Ernährung (2 UE) *

2.4
Ethische und medizinische Fragen des Doping (2 UE) *

2.5
Verletzungen im Karate-Leistungssport (2 UE)

III.
Sportpädagogik / Sportpsychologie:
12 UE

3.1
Rolle und Funktion des/der Trainer/in (2 UE) *

3.2
Maßnahmen zur Regulation psychischer Beanspruchung (4 UE) *

3.3
Entspannungsverfahren im Wettkampf-Karate (4 UE)

3.4
Pädagogische und psychologische Betreuung im Kinder-/Jugendtraining (2 UE)*

IV.
Allgemeine Trainingslehre:
14 UE

4.1
Training der motorischen Grundeigenschaften (6 UE) *

4.2
Trainingsplanung im Leistungssport (4 UE) *

4.3
Biomechanische Grundlagen im Karate (4 UE)

V.
Leistungsport im Karate:
18 UE

5.1
Kata- und Kumite-Wettkampftaktik (3 UE)

5.2
Kumite-Methodik im Aufbautraining (6 UE)

5.3
Kata-Methodik im Aufbautraining (6 UE)

5.4
Talentsichtung und -auswahl (3 UE)

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind themenbereichsweise verbindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dagegen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden.

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Themen können auch ganz oder teilweise im Rahmen überfachlicher Lehrgangsteile durch die Landessportbünde angeboten werden. Grundsätzlich  wird eine größtmögliche Verknüpfung der Theorie- und Praxis-Inhalte an​gestrebt.

Wird eine Trainer/innen-B-Lizenzausbildung in einem der Disziplinprofile durchgeführt, so sind die Ausbildungsinhalte in den Abschnitten IV. und V. schwerpunktmäßig an der gewählten Disziplin (Kata oder Kumite) auszurichten. Mindestens sechs Unterrichtseinheiten sind beim Training der Landes- bzw. Bundeskader zu hospitieren.

2.4.4
Ausbildungsordnung

Voraussetzungen für die Zulassung zur Trainer/innen-B-Lizenzausbildung sind

· Besitz einer gültigen Trainer/innen-C-Lizenz,

· Nachweis einer mindestens zweijährigen Trainer/innen-C-Tätigkeit im Verein,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 60 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenzprü​fung. Über​fachliche Inhalte können nach Absprache mit bzw. von den jeweiligen Landes​sportbünden angeboten werden.

2.4.5
Prüfung

Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· schriftlichen Vorbereitung eines Unterrichtsentwurfes, 

· praktischen Durchführung einer Lehrprobe.

Ergänzend kann eine mündliche Prüfung durchgeführt werden.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von leistungsorientierten Karate-Trainingsangeboten. Die schriftliche Klausur soll zweieinhalb Zeitstun​den nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen sowie trainingswissenschaftliche Grundlagen fordern. Der schriftliche Unterrichtsentwurf ist für eine Trainingseinheit von 90 Minuten Dauer zu planen. Hieraus wählt die Prüfungskom​mission einen Ausschnitt von 20 bis 30 Minuten Dauer für die praktische Lehrprobe aus. Die einzelnen Prüfungsteile sollten jeweils im Anschluß an die entsprechenden Ausbil​dungsblöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der durchführende Landes​karatever​band benennt. Ihr gehört mindestens der/die zuständige Landeslehrwart/in so​wie ein/e weitere/r Re​ferent/in an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprü​fung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.4.6
Lizenzierung
Zur Ausstellung der Trainer/innen-B-Lizenz des DKV durch den Landeskarateverband müssen fol​gende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren erfüllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· Vollendung des 20. Lebensjahres,

· mindestens der 1. Dan-Grad.

Die Trainer/innen-B-Lizenz ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verbandes stil​artübergrei​fend drei Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstel​lung und endet jeweils am 31. Dezember des dritten Jahres. Die Lizenzverlängerung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.5
Trainer/in-A

2.5.1
Aufgaben des/der Trainer/in-A

Die Tätigkeit des/der Trainer/in-A (Karate) umfaßt die Planung, Vorbereitung und Durch​führung des systematischen Karate-Leistungstrainings bis zur individuellen Höchst​leistung auf der Ebene von Vereinsspitzenkämpfer/innen sowie Landes- und Bundes​nachwuchskaderathlet/innen des Deutschen Karate-Verbandes. Sie schließt Talentaus​wahl und Talentförderung in den Landeskarateverbänden im Wettkampf-Karate sowie die Lehrtätigkeit in der Aus- und Fortbildung von Fachübungslei​ter/innen-C/-B und Trainer/innen-C/-B ein.

Die Trainer/innen-A-Ausbildung kann in die Disziplinprofile Kata und Kumite differenziert werden und zu den Lizenzabschlüssen

· Trainer/in-A (Karate), Disziplin Kata bzw.

· Triner/in-A (Karate), Disziplin Kumite

führen.

Weitere übergreifende Aspekte zum Spektrum der Traineraufgaben geben die DSB-Rahmenrichtlinien (Anhang 1.2).

2.5.2
Ziele der Ausbildung
· Inhalte des Karate-Spitzensports kennen, analysieren und begründen;

· Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Umsetzung von spitzensportlichem Karate Trai​ning erwerben;

· Talentauswahl und -förderung planen und durchführen;

· Rahmentrainingspläne für das Leistungstraining entwickeln;

· Leistungstraining auf der Grundlage von Rahmentrainingsplänen vorbereiten und durchführen;

· vertiefte Kenntnisse der Psychologie, Trainingslehre, Bewegungslehre und Sportmedi​zin erwerben;

· den Ehrenkodex für Trainer/innen kennen und in der Praxis berücksichtigen.

2.5.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Sportpolitik / Organisation:
2 UE
1.1
Leistungssportförderung auf Bundesebene (2 UE) *

II.
Sportbiologie:
12 UE
2.1
Physiologische Parameter der Leistungssteuerung (4 UE) *

2.2
Funktionell-anatomische Bewegungsanalyse (4 UE)

2.3
Sportschadens- und -verletzungsprophylaxe (4 UE) *

III.
Sportpädagogik / Sportpsychologie:
14 UE

3.1
Führungsverhalten und -methoden (4 UE) *

3.2
Streßmanagement (5 UE) *

3.3
Mentales Training (5 UE) *

IV.
Allgemeine Trainingslehre:
32 UE

4.1
Konditionelle Fähigkeiten im Leistungstraining (6 UE) *

4.2
Koordinative Fähigkeiten im Leistungstraining (6 UE) *

4.3
Biomechanische Bewegungsanalyse (6 UE)

4.4
Allgemeine und karatespezifische Leistungsdiagnostik (4 UE)

4.5
Periodisierung und Trainingsplanung (8 UE) *

4.6
Wettkampfsteuerung (2 UE)

V.
Leistungsport im Karate:
30 UE

5.1
Kata-Methodik im Leistungstraining (6 UE)

5.2
Kumite-Methodik im Leistungstraining (6 UE)

5.3
Erstellung von Rahmentrainingsplänen Kata (4 UE)

5.4
Erstellung von Rahmentrainingsplänen Kumite (4 UE)

5.5
Taktik und Strategie im Leistungs-Karate (6 UE)

5.6
Talentförderung (4 UE)

Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden.

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Themen können auch ganz oder teilweise durch sport​wissenschaftliche Einrichtungen angeboten werden. Grundsätzlich  wird eine größtmögliche Ver​knüpfung der Theorie- und Praxis-Inhalte angestrebt.

Wird eine Trainer/innen-A-Lizenzausbildung in einem der Disziplinprofile durchgeführt, so sind die Ausbildungsinhalte (insbesondere in den Abschnitten IV. und V.) an der gewählten Disziplin (Kata oder Kumite) auszurichten. Mindestens zwölf Unterrichtseinheiten sind zusätzlich beim Training der Landes- bzw. Bundeskader zu hospitieren.

2.5.4
Ausbildungsordnung

Voraussetzungen für die Zulassung zur Trainer/innen-A-Lizenzausbildung sind

· Besitz einer gültigen Trainer/innen-B-Lizenz,

· Nachweis einer mindestens zweijährigen Trainer/innen-B-Tätigkeit im Verein,

· Schriftliche Anmeldung und Befürwortung durch einen DKV-Landesverband.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 90 Unterrichtsstunden zuzüglich der Hospitation sowie der Lizenzprüfung. Überfachliche Inhalte können nach Absprache mit bzw. von dem Deutschen Sport​bund bzw. sportwissenschaftlichen Instituten angeboten werden.

2.5.5
Hospitation
Um die Ausbildung mit der Trainingsrealität zu verbinden, wird zur Erlangung der Trai​ner/innen-A-Lizenz eine Hospitation von mindestens sechs Trainingseinheiten im Landes- oder Bundeskadertrai​ning vorgeschrieben. Der Beginn der Hospitation sollte nicht vor der ersten Ausbildungshälfte (45 UE) liegen. Über die hospitierten Trainingseinheiten erstellt der/die Kandidat/in einen Bericht, der von dem/der Landes-/Bundestrainer/in abzuzeich​nen ist und dem/der Bundeslehrwart/in vorgelegt wird.

2.5.6
Prüfung

Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte,

· mündlichen Besprechung des Hospitationsberichtes.

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Rahmenbedingungen, Planung und Durchfüh​rung von leistungsorientierten Karate-Trainingsangeboten. Die schriftliche Klau​sur soll insgesamt drei Zeitstunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transfer​wissen sowie spezielle trainingswissenschaftliche Kenntnisse fordern. Die mündliche Besprechung des Hospitationsberichtes be​zieht sich auf die Auswertung der hospitierten Trainingseinheiten und erstreckt sich auf 15 bis 20 Minuten. Die einzelnen Prüfungsteile sollten jeweils im Anschluß an die entsprechen​den Ausbil​dungsblöcke durchgeführt werden.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der Deutsche Karate-Ver​band be​nennt. Ihr gehört mindestens der/die zuständige DKV-Lehrwart/in sowie ein/e weitere/r Referent/in an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, insbesondere bezüglich der praktischen Lehrprobe, mitzuteilen.

2.5.7
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Trainer/innen-A-Lizenz des DKV müssen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren erfüllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· Nachweis der Hospitation,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· Vollendung des 22. Lebensjahres,

· mindestens der 2. Dan-Grad.

Die Trainer/innen-A-Lizenz ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verbandes stil​artübergrei​fend zwei Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstel​lung und endet jeweils am 31. Dezember des zweiten Jahres. Die Lizenzverlängerung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

2.6
Diplom-Trainer/in

2.6.1
Aufgaben des/der Diplom-Trainer/in

Die Tätigkeit des/der Diplom-Trainer/in (Karate) umfaßt die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des systematischen Karate-Leistungstrainings auf der Ebene von Bundeska​derath​let/innen des Deutschen Karate-Verbandes sowie die Erstel​lung von Rahmentrai​ningsplänen für Bundesnachwuchskader- und Landeskaderath​let/innen. Sie schließt die Lehrtätigkeit in der Aus- und Fortbildung von Trainer/innen-B/-A ein.

2.6.2
Ziele der Ausbildung

Die Ziele der Ausbildung sind durch die Studien- und Prüfungsordnung für die Trainer​akademie Köln festgelegt.

2.6.3
Inhalte der Ausbildung

Die Inhalte der Ausbildung sind im Curriculum für das Studium an der Trainerakademie Köln festge​legt.

2.6.4
Ausbildungsordnung

Die Dauer der Ausbildung sowie die Zulassungsmodalitäten sind durch die Studien- und Prüfungs​ordnung für die Trainerakademie Köln festgelegt.

2.6.5
Prüfung und Lizenzierung

Die Prüfungs- und Lizenzierungsmodalitäten sind durch die Studien- und Prüfungsord​nung für die Trainerakademie Köln festgelegt.

2.7
Vereinsmanagerer/in-C Karate

2.7.1
Aufgaben des/der Vereinsmanager/in-C

Die Tätigkeit des/der Vereinsmanagers/in-C umfasst die Ausübung leiten​der und verwaltender Funktionen in Vereinen und Verbän​den des Deutschen Karate-Verbandes in den Auf​gabenfeldern Sportentwicklung, Führung, Recht, Finanzen, EDV, Organisation und Marketing.

2.7.2
Ziele der Ausbildung

· Führungskräfte erwerben Kenntnisse in den Aufgabenfeldern der Sportorganisation.

· Sie vertiefen Kenntnisse in ausgewählten Aufgabenfeldern.

· Sie können Aufgaben in den einzelnen Bereichen selbstständig bearbei​ten und zu deren Lösung gezielt beitragen.

2.7.3
Inhalte der Ausbildung

I.
Sportentwicklung:
10 UE
1.1 Organisation und Verwaltung im DSB / DKV (4 UE)

1.2 Aktuelle Entwicklungen im Karate / DKV (3 UE)

1.3 Strategieentwicklung im Verein/Verband (3 UE)

II.
Führung: 
16 UE
2.1 Auftreten und Verhalten als Führungskraft (4 UE)

2.2 Kommunikation für Führungskräfte (4 UE)

2.3 Mitarbeitergewinnung/-entwicklung/-betreuung (4 UE)

2.4 Leiten von Sitzungen und Versammlungen (4 UE)

III.
Recht:
20 UE

3.1 Grundlagen des Vereinsrechts (4 UE)

3.2 Durchführung der Mitgliederversammlung (4 UE)

3.3 Arbeitsrechtliche Fragen (4 UE)

3.4 Aufsichtspflicht und Haftung (4 UE)

3.5 Satzung und Ordnungen des DKV (4 UE)

IV.
Finanzen: 
20 UE

4.1 Gemeinnützigkeit (4 UE)

4.2 Haushaltsführung (4 UE)

4.3 Rechnungswesen und Controlling (4 UE)

4.4 Sportrelevante Steuerarten (4 UE)

4.5 Sportförderung (4 UE)

V.
EDV: 
20 UE

5.1 EDV-gestützte Vereinsführung (4 UE)

5.2 Mitgliederverwaltung (4 UE)

5.3 Finanzverwaltung (4 UE)

5.4 EDV-gestützte Planung und Organisation (4 UE)

5.5 Internet-Technologie (4 UE)

VI.
Organisation: 
18 UE

6.1 Organisation von Vereinsstrukturen (6 UE)

6.2 Veranstaltungsmanagement (12 UE)

VII.
Marketing: 
16 UE

7.1 Marketing im Verein (4 UE)

7.2 Öffentlichkeitsarbeit (4 UE)

7.3 Pressearbeit (4 UE)

7.4 Sponsoring (4 UE)

Die aufgeführten Ausbildungsinhalte sollen sportübergreifende Aspekte mit der konkreten Praxis in Vereinen und Verbänden verbinden. Die Angaben der Unterrichtsstundenzahl (UE) sind als Mindestumfänge themenbereichs​weise ver​bindlich. Die Angaben in Klammern hinter den einzelnen Themen dienen dage​gen lediglich als Emp​fehlung. Hiervon kann in sinnvollem Maß abgewichen werden. Der Gesamtumfang der Vereinsmanager/innen-C-Ausbildung soll 150 UE (einschließlich Li​zenzprüfung) nicht überschreiten.

2.7.4
Ausbildungsordnung
Voraussetzungen für die Zulassung zur Vereinsmanager/innen-C-Lizenzausbildung sind

· Vollendung des 16. Lebensjahres,

· Schriftliche Anmeldung durch einen DKV-Mitgliedsverein.

Die Lizenzausbildung umfaßt mindestens 120 Unterrichtsstunden zuzüglich der Lizenz​prüfung. Überfachliche Inhalte können nach Absprache mit bzw. von den jeweiligen Lan​dessportbünden ange​boten werden.

Ausgewählte Inhaltsteile der Vereinsmanager/innen-C-Ausbildung können im Umfang von 20 bis 40 UE als Vereinsassistent/innen-Lehrgang durchgeführt und zur Lizenzausbildung innerhalb von zwei Jahren anerkannt werden.

2.7.5
Prüfung 
Die Lizenzprüfung besteht aus der 

· schriftlichen Klausur über die relevanten Lehrgangsinhalte oder Erstellung einer Hausarbeit in einem der Themenfelder,

· Bearbeitung einer praxisorientierten Projektaufgabe aus einem der Themenfelder. 

Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder in Management und Verwaltung von Vereinen und Verbänden. Die schriftliche Klausur soll insge​samt zwei Zeitstunden nicht überschreiten und praxisorientiertes Transferwissen fordern. 

Wird als alternative Prüfungsform die Erstellung einer Hausarbeit gewählt, so sind individuelle Themen zu wählen, die die Aufbereitung von Inhalten aus jeweils einem der Themenfelder sowie deren Umsetzung auf die konkrete Situation des betreffenden Vereines / Verbandes vorsehen. Die Beurteilung der Hausarbeit erfolgt nach Kriterien der fachlichen Qualität, der praktischen Umsetzbarkeit und des erkennbaren Nutzens für den Verein/Verband.

Die Praxisaufgaben beschreiben realistische Vereins-/Verbandssituationen, die in Kleingruppen zu bearbeiten (Bearbeitungszeit ca. zwei bis drei Zeitstunden) und anschließend der Prüfungskommission und der Lehrgangsgruppe zu präsentieren sind (Präsentationszeit ca. 30 Minuten). Beurteilungskriterien sind inhaltlich-fachliche Qualität und die Art der Präsentation.

Die Prüfung wird vor einer Prüfungskommission abgelegt, die der Deutsche Karate-Verband benennt. Ihr gehört mindestens ein/e verantwortliche/r Vertreter des DKV sowie ein/e Referent/in aus einem der Themenfelder an. Über den Verlauf und die Ergebnisse der Lizenzprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.

Die Prüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" gewertet. Die Lizenzprüfung gilt als "bestanden", wenn alle Teile der Lizenzprüfung bestanden wurden. Sind einzelne Prüfungsteile nicht bestanden, können sie bis zu zweimal wiederholt werden. Werden Prüfungsteile versäumt, gelten sie als "nicht bestanden", wenn nicht der/die Kandidat/in unverzüglich nachweisen kann, daß er/sie das Versäumnis nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsergebnisse sind dem/der Kandidat/in, mitzuteilen.

2.7.6
Lizenzierung

Zur Ausstellung der Vereinsmanager/innen-C-Lizenz durch den DKV müs​sen folgende Voraussetzungen innerhalb einer Gesamtausbildungszeit von maximal zwei Jahren er​füllt sein:

· Teilnahme an allen Lehrgangsunterrichten,

· erfolgreicher Abschluß der Lizenzprüfung,

· Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Vereinsmanager/innen-C-Lizenz ist im Gesamtbereich des Deutschen Karate-Verban​des vier Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beginnt mit dem Datum der Ausstellung und endet jeweils am 31. Dezember des vierten Jahres. Die Lizenzverlänge​rung wird durch Absatz 3.3 geregelt. 

3.
Weitere Bestimmungen
3.1
Anerkennung anderer Ausbildungsgänge
Die Anerkennung von inhaltsgleichen Teilen der Ausbildung ist bis zu einem Drittel auf Antrag mög​lich. Die Antragsprüfung obliegt dem/der durchführenden Lehrwart/in. Über​fachliche Ausbildungsin​halte können nur von Landessportbünden und staatlich anerkann​ten sportpädagogischen bzw. sportwissenschaftlichen Ausbildungsinstitutionen ange​rechnet werden. Karatespezifische Inhalte werden nur von Landesverbänden des Deut​schen Karate-Verbandes anerkannt.

3.2
Zusammenarbeit mit Landessportbünden
Die durchführenden Landeskarateverbände können die Ausbildungen der ersten und zweiten Lizenz​stufe in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landessportbünden anbieten. Werden dabei diesen Richtlinien entgegenstehende Bestimmungen angewandt, bedürfen diese der Zustimmung des DKV.

3.3
Fortbildung und Lizenzverlängerung

Mit dem Abschluß der Ausbildungen zum/zur Fachübungsleiter/in-C/-B, Trainer/in-C, -B, -A und Vereinsmanager/innen-C wird zu​nächst eine Grundqualifikation auf der jeweiligen Stufe erreicht. Die zeitliche und inhaltliche Begren​zung der Ausbildungsgänge macht eine Fortbildung im Karate auf allen Lizenzebenen notwendig.

Zur Verlängerung der Fachübungsleiter/innen-C/-B, Trainer/innen-C/-B/-A- und Vereinsmanager/innen-C-Lizenzen ist innerhalb des letzten Jahres der Lizenz​gültigkeit der Nachweis einer der Lizenzart und -stufe angemessenen Fortbil​dung mit mindestens 15 UE zu erbringen. Wird die Lizenzgültigkeit überschritten, sind Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von 30 UE nachzuweisen. Die Lizenz wird dann von dem letzten Gültigkeitsdatum um die jeweilige Gültigkeitsdauer verlängert. Dies gilt auch für Lizenzen, die bereits mehrere Jahre abgelaufen sind.

Folgende Lizenzen werden um jeweils vier Jahre vom letzten Gültigkeitsdatum verlängert:

· Fachübungsleiter/innen-C,

· Fachübungsleiter/innen-B,

· Trainer/innen-C,

· Vereinsmanager/innen-C.

Folgende Lizenzen werden um jeweils drei Jahre vom letzten Gültigkeitsdatum verlängert:

· Trainer/innen-B.

Folgende Lizenzen werden um jeweils zwei Jahre vom letzten Gültigkeitsdatum verlängert:

· Trainer/innen-A.

Fortbildungsveranstaltungen auf den ersten beiden Lizenzstufen für

· Fachübungsleiter/innen-C,

· Fachübungsleiter/innen-B,

· Trainer/innen-C und

· Trainer/innen-B

werden von den jeweils ausbildenden Landeskarateverbänden angeboten. 

Trainer/innen-A werden durch den Deutschen Karate-Verband fortgebildet.

Für Diplom-Trainer/innen bietet die Trainerakademie Köln des DSB Fortbildungen an.

Fortbildungen für Vereinsmanager/innen-C werden durch den Deutschen Karate-Verband bzw. durch die Landeskarateverbände durchgeführt. Gegebenenfalls ist auf vertiefende Management-Angebote des DSB-Führungsakademie Berlin und der Landessportbünde hinzuweisen.

Über eine Anerkennung überfachlicher Fortbildungen, z.B. durch die Landessportbünde oder den Deutschen Sportbund, zur Lizenzverlängerung entscheiden die jeweils zustän​digen Landeskaratever​bände bzw. der Deutsche Karate-Verband.

Lizenzen niedrigerer Stufe können analog zur Gültigkeitsdauer von Lizenzen höherer Stufe des glei​chen Ausbildungsganges verlängert werden.

Die Verlängerung von Lizenzen der ersten und zweiten Lizenzstufe wird grundsätzlich durch den ausstellenden Landeskarateverband vorgenommen. Bei einem Vereinswechsel des/der Lizenzinhaber/in wird der gegebenenfalls neue Landesverband für die Lizenzverlängerung zuständig.

3.4
Erfassung DKV-Lizenzen
Der Deutsche Karate-Verband erfaßt alle Inhaber/innen von Fachübungsleiter/innen-, Trai​ner/innen- und Vereinsmanager/innen-Lizenzen mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Lizenznummer über seine Landes​kara​teverbände. Die Angaben werden im Sinne des Bundesdatenschutzge​setzes (BDSG) vertraulich be​handelt. Einmal jährlich melden die Landeskarateverbände dem DKV zur Weitergabe an den DSB die Zahl neu erteilter und im DKV gültiger Lizen​zen.

3.5
Lizenzentzug
Der Deutsche Karate-Verband hat das Recht, bei schwerwiegendem Verstoß gegen die DKV-Sat​zung Fachübungsleiter/innen-, Trainer/innen- bzw. Vereinsmanager/innen-Lizenzen zu entziehen. Dieses gilt ebenfalls für Tä​tigkeiten bzw. Mitgliedschaften in konkurrierenden Verbänden.

3.6
Inkrafttreten
Die bisherigen Lizenzausbildungen werden unter Einschluß der erteilten und gültigen Lizenzen aner​kannt. 

Diese "Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von Fachübungsleiter/innen und Trai​ner/innen im Karate" treten auf Beschluß der DKV-Bundesversammlung am 18.11.2000 in Kraft. Die Trai​nerausbildungsordnung des DKV vom 06.05.1995 verliert damit ihre Gültigkeit.
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